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ichnung O.Börlin

Suppe versalzen?

Nein — es ist doch ein Krug! Ruedi schlürft noch mit
Behagen seine Milch, Fritz missgönnt ihm den letzten
Schluck und Hans stiert böse auf den Amtsschimmel,
der dazwischengekommen ist und ihm den Krug
verwehrt. Wären sie Kinder einer Privatfamilie, könnte
niemand sie hindern, die Milch frisch von der Kuh zu
gemessen. Dem Heim-Kind ist das verwehrt, durch das
Gesetz verboten. Selbst wenn der Viehbestand des Heimes

garantiert frei ist von tuberkulöse oder bangkranken
Tieren! Nicht nur dem Heim-Kind, auch dem

Bewohner des Bürger- und Altersheimes gilt: Milch vom
eigenen Betrieb oder aus der Molkerei darf nur nach
Abkochen verabreicht werden, und Rahm für das Bir-
chermüesli oder in die Crème und frische Butter darf
für den Brotaufstrich nur verwendet werden, wenn die
Milch, daraus der Rahm gewonnen wurde, pasteurisiert
war.

Denn es steht geschrieben

in der eidgenössischen Verordnung über den Verkehr
mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (vom
26. 5. 1936):

Art. 73: Als trinkfertig oder mit einem sinngemäss
ähnlichen Ausdruck darf eine Milch nur dann bezeichnet

werden, wenn sie durch eine besonders sorgfältige
Gewinnung (Vorzugsmilch zum Rohgenuss) oder durch
eine geeignete Behandlung (Pasteurisieren, Abkochen)
die Gewähr für das Fehlen pathogener Keime bietet.
Milch, die in Gaststätten als solche oder in Mischgetränken,

als Schulmilch, an Festen, Sportanlässen, in

Manövern und bei ähnlichen Gelegenheiten
ausgeschenkt wird, muss trinkfertig im Sinne dieses Artikels
sein.

Art. 76/8: Rahm oder Halbrahm, der zum direkten Konsum

in irgend einer Form in den Verkehr gebracht
wird, muss pasteurisiert sein.

Art. 91/3: Tafelbutter ist aus pasteurisiertem
Milchzentrifugen-, Gebsen- oder Sirtenrahm hergestellte,
in Geruch und Geschmack einwandfreie Butter.
Art. 1: Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen
sich auf Lebensmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände,

die in den Verkehr gebracht werden.

In den Verkehr bringen — das heisst: gegen Entgelt an
Dritte abgeben. Dass diese Vorschriften, die im Handel
wohlbekannt sind, auch für Heimbetriebe gelten, hat
der Lebensmittelinspektor entdeckt. Viele Heimleute
wissen das nicht, ahnen das nicht und begreifen nicht,
dass selbst Milch aus dem eigenen, nachweisbar gesunden

Bestand, selbst im eigenen Betrieb nicht frei
verwendet werden kann. Einige Heimleitungen haben das

vor kurzem erfahren, mussten es büssen, und ihre
Befähigung, einen Heimbetrieb zu leiten wurde
angezweifelt.

Und jetzt — befällt uns doch das Sehnen nach dem
Mond, wo noch keine solchen Gesetze herrschen? Nein,
wir werden den Weg schon finden, ungestraft
durchzukommen.

Was heisst «pasteurisieren»? Milch auf 70 Grad
erwärmen, 30 Minuten in dieser Wärme erhalten, dann
schockartig abkühlen und bei 4 Grad Celsius in
geeignetem Raum aufbewahren. Es ist möglich, mit
gewöhnlichem Kochgeschirr das Erwärmen durchzuführen,

das plötzliche Abkühlen wird vor allem im Som-
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mer mehr Mühe machen. Genügend Eis fällt im
normalen Betrieb nicht von selber an, vielleicht braucht
es eine spezielle Einrichtung dafür. Ein Pasteurisierapparat

für Kleinbetrieb wird im Handel angeboten.
Er hat ein Fassungsvermögen bis 60 Liter, kostet Fr.
4600.— und erfordert einen Anschlusswert von 10 kw
Er braucht Platz, muss gut betreut und immer sauber
gepflegt werden!
Will uns Herr Schimmel einfach plagen? Nein, er
meint es gewiss nicht böse, er will nur seine Pflicht
gewissenhaft erfüllen: dafür sorgen, dass das Gesetz
eingehalten wird. Und er tut es aus Ueberzeugung, dass
diese Vorschriften nötig und richtig sind. Er hat
Einsicht in Statistiken, die nachweisen, dass trotz Bang-
und Tuberkulosekontrolle in der Schweiz im Jahre 1968

bei 130 Milchtieren Tuberkulose- und bei 112 Tieren
Bang-Erreger gefunden wurden.
Befleissen wir uns, auch den gesetzlichen Bestimmungen

zu entsprechen, deren Sinn wir nicht leicht
begreifen, und alle Vorschriften kennenzulernen, die
uns noch fremd sind. Die erwähnte Verordnung ist
eidgenössisch, gilt also in allen Teilen unseres Landes.
Sie kann in der Bundeskanzlei in Bern bezogen werden

und kostet Fr. 5.—. Sie enthält auf 166 Seiten 490

Artikel. Nicht alle berühren uns, aber es sind doch
einige, die wir kennen sollten. Wissen z. B. Heimleiter

mit Landwirtschaftsbetrieb wohl alle, dass Fleisch aus
Notschlachtungen, das Viehversicherungen den Betrieben

als bedingtbankwürdig zuteilen, nicht zur
Verpflegung der Insassen verwendet werden darf? In der
Familie des Landwirtes, der den Betrieb führt, darf es

als Speise genutzt werden, Pfleglingen aber davon
abzugeben wäre strafbar!
Im Wirtschaftsgesetz der Kantone kann die Bestimmung

bestehen, dass für die Führung eines Heimbetriebes

ein Wirtschaftspatent verlangt wird. Im Kanton

Zürich z. B. sind alle Heimbetriebe, Kinder- und
Altersheime, dieser Verpflichtung unterstellt. Es können

aber gemeinnützige, kommunale und kantonale
Heime auf Gesuch hin von dieser Unterstellung befreit
werden. Das hiefür zuständige «Wirtschaftsgesetz und
Vollziehungsverordnung» kann bei der Staatskanzlei
bezogen werden und kostet Fr. 3.—.

Es ist jetzt nicht nötig, dass alle Heimleitungen unruhig

werden und ängstlich zum Monarchen eilen, oder
gar den Karabiner in Bereitschaft stellen. Es ist aber
wichtig, ruhig und sachlich anzuordnen, was sicher
notwendig und richtig ist.

G. Bürgi

(Die erwähnten Gesetzesvorlagen und Verordnungen
können auch beim VSA-Sekretariat leihweise bezogen
werden.)

Kurskalender 1969

Programme und Auskunft über die nachfolgenden
Veranstaltungen sind bei folgenden Adressen erhältlich:

PJ Pro Juventute Freizeitdienst, Seefeldstrasse 8,

8022 Zürich, Tel. (051) 32 72 44

SAJV Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendver¬
bände, Seefeldstrasse 8, 8022 Zürich

SBJ Schweiz. Bund für Jugendherbergen, Seefeld¬
strasse 8, 8022 Zürich

AJF Schweiz. Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film
Seefeldstrasse 8, 8022 Zürich

VBH Volksbildungsheim Herzberg, 5025 Asp

7. 4.—12. 4. Wanderleiterkurs in Crocifisso bei Lu¬
gano. Programm und Anmeldung SBJ.

7. 4.—12. 4. Handpuppenkurs mit Heidi Müller und
Susi Günthardt im Volksbildungsheim
Herzberg. Programm und Anmeldung
VBH.

8. 4.—12. 4. Meier 12. Dektektiv und Wanderspiel
für Schülergruppen. Auskunft PJ.

14. 4.—19. 4. Spiel — Mimik und Bewegung. Spiel¬
woche des Pro Juventute Freizeitdienstes

im Volksbildungsheim Herzberg.
Anmeldung PJ.

26./27. 4. Herzberger Frühlings-Singen, Musizie¬
ren und Tanzen. Auskunft und Anmeldung

VBH.
im Mai Filmkurs «Arbeit mit den Arbeitsbei¬

spielen. Programm und Auskunft AJF.

7. 7.—12. 7. Werkwoche des Pro Juventute Frei¬
zeitdienstes. Programm und Anmeldung
PJ.

13. 7.—19. 7. Herzberger Sing-, Tanz- und Musizier¬
woche. Programm und Anmeldung
VBH.

13. 7.—20. 7. Wartensee-Singwoche mit Willi Lippu-
ner und Armin Reich. Programme und
Anmeldung: Ostschweiz. Evang. Heimstätte

Wartensee, 9400 Rorschacherberg.
15. 9.—20. 9. Freizeit in Kinder- und Jugendheimen

im Volksbildungsheim Herzberg.
Kurswoche für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

aus Kinder- und Jugendheimen.

Auskunft und Anmeldung PJ.
6. 10.—11. 10. Wanderleiterkurs in Figino. Programm

und Anmeldung SBJ.
5.10.—11.10. Werken und Musizieren. Herbstferien¬

woche im Volksbildungsheim Herzberg.
Auskunft und Anmeldung VBH.

im Oktober Musische Woche im Rotschuo. Auskunft
Jugendferienheim Rotschuo, Gersau.

1.11.—• 2.11. Herzberger Tanzwochenende für jeder¬
mann. Auskunft und Anmeldung VBH.

10.11.—12.11. Adventliche Vorbereitungen im Heim.
Kurs im Volksbildungsheim Herzberg
für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus Kinder- und Jugendheimen.
Auskunft und Anmeldung VBH.

15./16.11. Adventliches Bastelwochenende für je¬
dermann im Volksbildungsheim Herzberg.

Auskunft und Anmeldung VBH.
29./30.11. Herzberger Adventsingen und Musizie¬

ren. Auskunft und Anmeldung VBH.
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